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Betreff 
Aufwandsentschädigungssatzung 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Satzung des Landkreises Wolfenbüttel über Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, 
Verdienstausfall und Reisekosten wird in der Fassung, wie sie sich aus der Anlage zur Vorlage XVII-
0046/2011 ergibt, beschlossen. 
 
 
 

 
Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto  Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 
160.000,00 1110100000.4421000  Finanzhaushalt 2012 

Mittel stehen 

   
zur Verfügung nicht zur Verfügung nur bereit i. H. v. Euro       

Deckungsvorschlag 

  
Mehrerträge/-einzahlungen 
bei 

      Minderaufwendungen/-
auszahlungen bei 

      

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele 
 unterstützt  behindert Oberziel 1 (Abmilderung des Bevölkerungsrückgangs) 
 unterstützt  behindert Oberziel 2 (Reduzierung der Defizite in der Ergebnis- und Finanzrechnung) 
 unterstützt  behindert Oberziel 3 (Verbesserung der CO2-Bilanz) 
 unterstützt  behindert Oberziel 4 (Erstellung eines Leitbildes mit herausragenden Alleinstellungsmerkmalen) 
 unterstützt  behindert Oberziel 5 (dauerhaft bürgerfreundliche Verwaltungsstrukturen) 
 unterstützt  behindert Oberziel 6 (leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Bildungsangebot) 
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Begründung: 
 
Bisher war die Entschädigung für ehrenamtliche Gremienmitglieder in der Niedersächsischen 
Landkreisordnung (NLO) geregelt. Seit dem 01. November 2011 gelten die Paragraphen des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) entsprechend. Diesbezügliche 
Anpassungen in der Satzung des Landkreises Wolfenbüttel über Aufwandsentschädigungen, 
Auslagenersatz, Verdienstausfall und Reisekosten sind daher vorzunehmen.  
 
Zu der Bemessung der Höhe der Entschädigungen hat eine nach § 55 Abs. 2 NKomVG vom 
Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) einzusetzende Entschädigungskommission 
Vorschläge erarbeitet.   
 
Aufgrund dessen und in Anpassung an die am 10.10.2011 im Kreistags beschlossenen 
Erstattungsbeträge an die Kreistagsfraktionen und Gruppen empfiehlt die Verwaltung folgende 
Erhöhungen bzw. Änderungen der Entschädigungssatzung zu beschließen:  
 
Entschädigungsart alt neu 
Aufwandsentschädigung Kreistagsabgeordnete (§1) 105,-- € 130,-- €
Ausschließliche Nutzung des Kreistagsinformationssystems (§1) 0,-- € 20,-- €
Fraktions- bzw.  Gruppenvorsitzende/r  210,-- € 

bis  
310,-- €

210,-- € 
bis  
360,-- €

bis 4 Fraktions- /Gruppenmitglieder   210,-- €
von 5 bis 9 Fraktions- / Gruppenmitglieder   260,-- €
von 10 bis 14 Fraktions- / Gruppenmitglieder  310,-- €
ab 15 Fraktions- / Gruppenmitglieder  360,-- €
Sitzungsgelder  28,-- € 

bis  
52,-- € 

30,-- € 
bis 

60,-- € 
1. Sitzung oder Veranstaltung  28,-- € 30,-- € 
1. Sitzung oder Veranstaltung über sechs Stunden                             zusätzlich  24,-- € 24,-- € 
2. Sitzung oder Veranstaltung an einem Tag und Maximalbetrag  24,-- € 30,-- € 
Maximalbetrag bei mehreren Sitzungen oder Veranstaltungen an einem Tag  52,-- € 60,-- € 
 
 
Des Weiteren wird vorgeschlagen die Aufwandsentschädigung des Kreisjugendfeuerwehrwarts/ der 
Kreisjugendfeuerwehrwartin von 96,-- € auf 100,-- € monatlich anzuheben. Die 
Aufwandsentschädigung der/des  Kreisseniorenbeauftragten wird von 260,-- € auf 200,-- € monatlich 
herabgesetzt, da sie im Verhältnis zu den übrigen Aufwandsentschädigungen erheblich zu hoch ist.  
 
 
 
 
Jörg Röhmann 
 

 
Anlagen: 
 
1. Satzung des Landkreises Wolfenbüttel über Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz,  
 Verdienstausfall und Reisekosten 
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